
Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 02. Oktober 2019                                                                                  
                                           Beschlussseite zu B 6 (Umstellung des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebe)

Beschluss:

1. Vom Vortrag wird Kenntnis genommen.

2. Die Vergabestelle 1 wird beauftragt, dem Stadtrat im Jahre 2022 erneut eine 

Marktübersicht im Bereich von 2,5 bis 3,5 t zGG und im Bereich von über 3,5 t 

zGG vorzulegen und die Situation neu zu bewerten. Sofern die Marktsituation 

sich entsprechend verbessert hat, sind die zur zeitnahen Umstellung des 

Fuhrparks von 2,5 bis 3,5 t zGG sowie über 3,5 t zGG nötigen Schritte und 

Finanzmittel zu ermitteln und zur Beschlussfassung vorzulegen.

3. Bis auf Weiteres wird die bisherige Vorgehensweise für Fahrzeuge über 2,5 t 

zGG (bevorzugte Beschaffung von Elektrofahrzeugen, falls nicht möglich in 

weiterer Reihenfolge Erdgas, Benzin und als letzte Möglichkeit Diesel Euro 6 

mit RDE-Prüfverfahren) beibehalten.

4. Die Landeshauptstadt München weist als Alleingesellschafterin die 

städtischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften an, in Zukunft konsequent 

die Beschaffung neuer Fahrzeuge analog zur Hoheitsverwaltung 

vorzunehmen und damit den Stadtratsbeschlüssen zur Umstellung des 

Fuhrparks auf alternative Antriebe zu entsprechen. Dem Stadtrat und den 

jeweiligen Aufsichtsräten wird 2022 über den aktuellen Stand berichtet.

5. Ab sofort wird bei Vergabeverfahren für Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks 

der Einbau von AVAS-Systemen gefordert. Sofern in Einzelfällen noch keine 

Fahrzeuge mit AVAS-System auf dem Markt zur Verfügung stehen, wird auf 

die Forderung verzichtet.

6. Der Stadtratsantrag Nr. 14-20 / A 05174 von der Fraktion DIE GRÜNEN/RL 

vom 02.04.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


